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3ei der Durchsetzung ist unbedingt darauf zu achten, 
daß

- die inhaftierte Person keine Selbstentleerung ih
rer Taschen vornimmt und

- die Bekleidungsstücke einschließlich der Schmuck
gegenstände (wenn vorhanden, Prothesen) außerhalb 
der Reichweite der inhaftierten Person abzulegen

r 'sind.* V

Mit der Selbstentleerung derJTascheh durch die inhaf- 
tierte Person können ^e^ahr©S'bueilen, aber auch be
günstigende BecUngüngeri zür' Vernichtung mitgeführten 
Beweismateriä;3#>:entö'tehen, die es von vorn herein aus- 
zuschließen gilt. Aus diesem Grund hat die inhaftier
te Person ihre Sachen abzulegen und die Taschen sind 
von den durchsuchenden Mitarbeiter zu kontrollieren.

Die Durchsuchung des unbekleideten Körpers der inhaf
tierten Person hat systematisch und zielgerichtet, be
ginnend vom Kopf bis zu den Füßen, zu erfolgen. Das 
Haar muß durchgekämmt werden, Zweitfrisuren sind abzu- 
nehmen und ebenfalls gründlich zu durchsuchen.

Der mit der Durchsuchung beauftragte Mitarbeiter muß 
alle natürlichen Körperöffnungen, wie Mund, Käse, Oh
ren, After, Geschlechtsteil sowie die Aneihöhlen der 
inhaftierten Person kontrollieren. Es muß stets da
von ausgegangen werden, daß natürliche Körperöff
nungen immer gute Versteckmöglichkeiten sowohl für 
Beweismaterial als auch für solche Gegenstände bie
tet, welche die innere Sicherheit und Ordnung der Un
tersuch u n g s h a f t an s t a 11 g e f  « ‘h ̂ r'

An einigen Beispielen soll nachgewiesen we: 
weiche Art und V/eise inhaftierte Personen natürliche


